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Vorwort 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben ein Recht auf den wirt-
schaftlichen und effizienten Einsatz ihrer Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung. Maßnahmen der Agenturen für Arbeit müs-
sen daher passgenau sein und schnell greifen, um Arbeitsu-
chenden möglichst zeitnah wieder eine Beschäftigung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu verschaffen. Die Broschüre „was? wie 
viel? wer?“ gibt einen Überblick über die finanziellen Förder-
möglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit (BA).  
 
Nähere Auskünfte erteilen die rund 850 Dienststellen der Bun-
desagentur für Arbeit in den 16 Bundesländern. Auch im Inter-
net unter www.arbeitsagentur.de finden Sie entsprechende 
Hinweise zu Fördermöglichkeiten. Informieren Sie sich über die 
jeweiligen Leistungsvoraussetzungen.  
 
 
 
 
 
 

  
 

Frank-J. Weise 
Vorstandsvorsitzender 
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A. Leistungen für  
Bürgerinnen und Bürger 
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1. Unterstützung der Beratung und 
Vermittlung 

 
�����
 Bewerbungskosten 
 
Für die Erstellung und den Versand von Bewerbungsunterlagen 
können die Kosten übernommen werden. 
 
�������	��
 
Bewerbungskosten können bis zu 260 EUR jährlich bezahlt 
werden. 
 
��
��
 
Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchen-
den sowie Ausbildungsuchenden können Bewerbungskosten 
erstattet werden. 
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�����
 Reisekosten 
 
Kosten für Fahrten zur Berufsberatung, Vermittlung, Eignungs-
feststellung und zu Vorstellungsgesprächen können übernom-
men werden. 
 
�������	��
 
Es können die Fahrkosten übernommen werden, die bei Benut-
zung der niedrigsten Klasse des zweckmäßigsten öffentlichen 
Verkehrsmittels anfallen. Mögliche Fahrpreisermäßigungen 
müssen berücksichtigt werden. Bei Benutzung sonstiger Ver-
kehrsmittel ist ein Betrag in Höhe der Wegstreckenentschädi-
gung nach § 5 Abs. 1 des Bundesreisekostengesetzes berück-
sichtigungsfähig (maximal 0,20 EUR je Kilometer).  
 
Bei mehrtägigen Fahrten können zusätzlich für jeden vollen Ka-
lendertag ein Betrag von 16 EUR und für den Tag des Antritts 
und den Tag der Beendigung der Fahrt ein Betrag von jeweils 8 
EUR gezahlt werden.  
 
Daneben können die Übernachtungskosten erstattet werden. 
Übersteigen die nachgewiesenen Übernachtungskosten je 
Nacht den Betrag von 16 EUR, können sie erstattet werden, 
wenn sie unvermeidbar sind. Übernachtungskosten, die die 
Kosten des Frühstücks einschließen, werden um 5 EUR ge-
kürzt.  
 
��
��
 
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 
sowie Ausbildungsuchende können Reisekosten erhalten. 
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�����
 Vermittlungsgutschein 
 
Der Vermittlungsgutschein ermöglicht die kostenlose Inan-
spruchnahme eines privaten Arbeitsvermittlers. Mit dem Ver-
mittler muss ein schriftlicher Vermittlungsvertrag geschlossen 
werden, aus dem insbesondere die im Falle einer erfolgreichen 
Vermittlung fällige Vermittlungsvergütung hervorgeht. Erlaubt 
ist höchstens der im Vermittlungsgutschein angegebene Be-
trag. Es können auch Vermittlungsverträge mit mehreren Ver-
mittlern geschlossen werden. 
 
Der Vermittlungsgutschein ist jeweils drei Monate gültig. Wird 
während dieser Zeit von einem privaten Vermittler, mit dem ein 
Vertrag geschlossen wurde, eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung im Inland mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von mindestens 15 Stunden vermittelt, wird ihm der Gutschein 
vom Arbeitnehmer ausgehändigt. 
 
�������	��
 
Die Höhe des Vermittlungsgutscheins (einschließlich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer) beträgt einheitlich 2.000 EUR. 
 
��
��
 
Einen Vermittlungsgutschein erhält auf Antrag, wer Anspruch 
auf Arbeitslosengeld hat (dazu gehört auch ein ruhender An-
spruch) und nach einer Arbeitslosigkeit von mindestens sechs 
Wochen* noch nicht vermittelt ist. Anspruch auf einen Vermitt-
lungsgutschein hat auch, wer eine Beschäftigung ausübt oder 
zuletzt ausgeübt hat, die als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
(ABM) oder als Strukturanpassungsmaßnahme (SAM) gefördert 
wird oder wurde.  
 
Wer Anspruch auf Arbeitslosengeld II hat, kann einen Gut-
schein erhalten. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

                                                           
*
 Maßgebend ist die Dauer der Arbeitslosigkeit in den letzten drei Mo-
naten vor der Beantragung des Gutscheins. Diese Frist verlängert 
sich um Zeiten der Teilnahme an Eignungsfeststellungs-, Trainings- 
und beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen. 
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Der Vermittlungsgutschein kann bei der Agentur für Arbeit per-
sönlich, telefonisch, brieflich oder per Fax oder E-Mail unter 
Angabe der Kunden-Nummer beantragt werden. 
 
Die mit dem privaten Arbeitsvermittler vereinbarte Vermitt-
lungsvergütung wird unmittelbar an den Vermittler gezahlt, und 
zwar in zwei Raten (jeweils 1.000 EUR nach einer sechswöchi-
gen und nach einer sechsmonatigen Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses). Es müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein, die im Vermittlungsgutschein genannt sind.  
 
�����
 Unterstützung der Vermittlung durch Dritte 
 
Mit der Unterstützung des individuellen Vermittlungsprozesses 
von Ausbildungsuchenden oder Arbeitsuchenden können Dritte 
von der Agentur für Arbeit beauftragt werden. Der beauftragte 
Dritte und die Agentur für Arbeit begleiten und unterstützen 
gleichzeitig den Vermittlungsprozess, um eine schnellere und 
wirksame Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu errei-
chen. Die Unterstützungsleistung des Dritten ist zeitlich befris-
tet.  
 
�������	��
 
Der beauftragte Dritte erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung 
für die erbrachte Leistung. Diese besteht in der Regel aus ei-
nem Erfolgshonorar, das sich in zwei Teile gliedert. Einen Teil 
erhält er bei erfolgreicher Vermittlung des Bewerbers. Den 
zweiten Teil erhält er, wenn das Arbeitsverhältnis längere Zeit 
fortbesteht. Darüber hinaus kann der Aufwand des Dritten mit 
einer so genannten Aufwandspauschale vergütet werden. Die 
Höhe der Zahlungen für die Leistung des Dritten ist in einem 
Vertrag geregelt, der der Agentur für Arbeit vorliegt. 
 
��
��
 
Arbeitslose Arbeit- und Ausbildungsuchende, die sechs Monate 
nach Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit noch arbeitslos sind, können 
von der Agentur für Arbeit die Beauftragung eines Dritten mit 
ihrer Vermittlung verlangen (Rechtsanspruch).  
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Allgemeine Hinweise 
Auf die Leistungen besteht kein Rechtsanspruch (Ausnahme: 
Vermittlungsgutschein für Alg-Anspruchsberechtigte sowie 
ABM-/SAM-Beschäftigte und Beauftragung Dritter auf Verlan-
gen des Arbeitslosen). Sie dürfen nur gewährt werden, soweit 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und der Arbeitgeber 
gleichartige Leistungen nicht oder voraussichtlich nicht erbrin-
gen wird.  
 
Die Leistungen müssen bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
beantragt werden, bevor die Kosten entstehen. 
 
 
Weitere Informationen:  
• Merkblatt 3 „Vermittlungsdienste und Leistungen“ 
• „Vermittlungsgutschein – Hinweise für Arbeitsuchende“ 
• Im Internet unter www.arbeitsagentur.de 
 
 

Über die aktuellen Förderungsvoraussetzungen informieren die 
Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Sozialgesetzbuch Drittes Buch – SGB III – vom 24.3.1997,  
§§ 37 Abs. 4, 45-47, 296-298, 421g in der jeweils geltenden 
Fassung 
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2. Maßnahmen zur Verbesserung  
der Eingliederungsaussichten 

 
�����
 Maßnahmen der Eignungsfeststellung, 
Trainingsmaßnahmen 
 
Gefördert werden Tätigkeiten oder Maßnahmen, die zur Ver-
besserung der Eingliederungsaussichten beitragen. Dazu gehö-
ren Maßnahmen, die 
 
• die Eignung für eine berufliche Tätigkeit oder eine Leistung 

der aktiven Arbeitsförderung feststellen (Dauer bis zu vier 
Wochen), 

• die Selbstsuche und die Vermittlung von Arbeitslosen un-
terstützen, insbesondere durch Bewerbungstraining und Be-
ratung über Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche, oder die 
Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen 
prüfen (Dauer bis zu zwei Wochen), 

• Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, um eine Vermittlung 
in Arbeit oder einen erfolgreichen Abschluss einer berufli-
chen Aus- oder Weiterbildung erheblich zu verbessern 
(Dauer bis zu acht Wochen). 

 
Insgesamt darf die Förderung die Dauer von zwölf Wochen 
nicht übersteigen. 
 
�������	��
 
Während der Teilnahme an Trainingsmaßnahmen kann die  
Agentur für Arbeit das Arbeitslosengeld weiterzahlen. Voraus-
setzung hierfür ist u. a., dass die Trainingsmaßnahme 
 
• geeignet und angemessen ist, die Eingliederungsaussichten 

zu verbessern und 
• auf Vorschlag oder mit Einwilligung der Agentur für Arbeit 

erfolgt. 
 
Daneben kann die Agentur für Arbeit die Maßnahmekosten  
(z. B. Lehrgangskosten, Fahrkosten) übernehmen; bei betriebli-
chen Tätigkeiten können keine Lehrgangskosten gezahlt wer-
den.  



 Leistungen für Bürgerinnen und Bürger 14 

��
��
 
Gefördert werden können Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitsuchende. Bei Arbeitslosen, die Arbeitslosen-
geld nicht beziehen, bezahlt die Agentur für Arbeit nur die 
Maßnahmekosten. Ausgeschlossen ist eine Förderung dann, 
wenn die Trainingsmaßnahme zu einer Einstellung bei einem 
Arbeitgeber führen soll, 
 
1. der den Arbeitslosen in den letzten vier Jahren bereits mehr 

als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt hat, oder 
2. der dem Arbeitslosen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit eine 

Beschäftigung angeboten hat, oder 
3. von dem eine Beschäftigung üblicherweise ohne solche Tä-

tigkeiten oder Maßnahmen erwartet werden kann,  
oder 

4. dem geeignete Fachkräfte vermittelt werden können.  
 
 
Weitere Informationen:  
• Merkblatt 3 „Vermittlungsdienste und Leistungen“ 
 

 
Rechtsgrundlage 
Sozialgesetzbuch Drittes Buch – SGB III – vom 24.3.1997,  
§§ 48-52 in der jeweils geltenden Fassung 
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3. Förderung der Aufnahme einer  
Beschäftigung – Mobilitätshilfen  

 
�����
 Übergangsbeihilfe 
 
Für den Lebensunterhalt bis zur ersten Lohn- oder Gehaltszah-
lung kann Übergangsbeihilfe als Darlehen gezahlt werden. 
 
�������	��
 
Das Darlehen kann bis zu 1.000 EUR betragen. 
 
��
��
 
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 
können Übergangsbeihilfe erhalten, wenn sie zur Aufnahme der 
Beschäftigung notwendig ist. 
 
Das gilt auch für Ausbildungsuchende, die eine Ausbildung be-
ginnen, wenn sie bei der Agentur für Arbeit als Bewerber um 
eine berufliche Ausbildungsstelle gemeldet sind.  
 
�����
 Ausrüstungsbeihilfe 
 
Für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät kann Ausrüstungsbeihilfe 
gezahlt werden. 
 
�������	��
 
Bis zu 260 EUR können erstattet werden. 
 
��
��
 
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 
können Ausrüstungsbeihilfe erhalten, wenn sie zur Aufnahme 
der Beschäftigung notwendig ist. 
 
Das gilt auch für Ausbildungsuchende, die eine Ausbildung be-
ginnen, wenn sie bei der Agentur für Arbeit als Bewerber um 
eine berufliche Ausbildungsstelle gemeldet sind.  




